
 
Satzung über die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren in der  
Stadt Korschenbroich vom 19.12.2008 
 
 
Aufgrund der § 7 und 8  der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff.) -SGV. NRW. 
2033-, zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380 ff.), der §§ 2, 
4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. September 2001 (GV. NRW. S. 708 ff.) und des § 22 der Satzung über die Abfallent- 
sorgung in der Stadt Korschenbroich in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 
Korschenbroich in seiner Sitzung am 18.12.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der städtischen Einrichtung Abfallentsorgung nach § 4 Abs. 2 

und § 6 Abs. 1 KAG erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 
KAG Benutzungsgebühren. 

 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab, Gebührensatz 

 
(1) Für die Gestellung der Abfallbehälter, das Einsammeln und Befördern der Abfälle mit 

Ausnahme der Bioabfälle gemäß § 10 Abs. 6 der Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Korschenbroich beträgt die Gebühr: 

 
a) je Einwohner 24,90 EUR jährlich 
 

 zuzüglich 
 

b) je Gefäß 80 l 107,46 EUR/Jahr 
  120 l 142,65 EUR/Jahr 
  240 l 255,50 EUR/Jahr 
 
 je Container 770 l 680,09 EUR/Jahr 
  1.100 l 975,47 EUR/Jahr 
  3.300 l 2.898,37 EUR/Jahr 
  4.400 l 3.845,81 EUR/Jahr 
  5.500 l 4.774,68 EUR/Jahr 
 

(2) In den Fällen des § 11 Abs. 3 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt  
Korschenbroich sowie bei Gewerbetreibenden, bei denen keine Einwohnergrundgebühr 
festgesetzt werden kann, werden die folgenden Personenzahlen zur Gebührener- 
mittlung zugrunde gelegt:  

 
je Gefäß 80 l 2,00 Personen 
  120 l 3,00 Personen 
  240 l 6,00 Personen 
 
je Container 770 l 19,25 Personen 
  1.100 l 27,50 Personen 
  3.300 l 82,50 Personen 
  4.400 l 110,00 Personen 
  5.500 l 137,50 Personen 



 
 

Satzung über die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren in der  
Stadt Korschenbroich vom 
 

 
 

 2

(3) Die vorstehenden Gebühren gelten für eine 14-tägige Abfuhr. Verlangt der Anschluss-
nehmer für Container einen kürzeren Abfuhrrhythmus, erhöhen sich die Kosten ent- 
sprechend. 

 
(4) Jeder Eigentümer hat gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung über die Abfallentsorgung in der 

Stadt Korschenbroich Änderungen in der Anzahl der auf dem Grundstück gemeldeten 
Personen der Stadt (Steueramt) unverzüglich schriftlich anzuzeigen, damit eine  
ordnungsgemäße Berechnung der Gebühr gewährleistet ist. 

 Im Bedarfsfall kann seitens des Steueramtes auf die bei der örtlichen Meldebehörde 
geführte Einwohnermeldedatei zugegriffen werden. 

 Weist ein Gebührenpflichtiger innerhalb von 3 Monaten nach Zugang des Gebühren- 
bescheides nach, dass sich auf seinem Grundstück mit 1. oder weiterem Wohnsitz  
gemeldete Personen tatsächlich nicht aufhalten (z.B. wegen Wehrdienst, Zivildienst, 
Studium), so werden diese Personen bei der Gebührenbemessung nicht berücksichtigt. 
Bei einer Personenreduzierung, die gleichzeitig ein Übervolumen bei der Gefäßgröße 
ergibt, ist unverzüglich vom Gebührenpflichtigen ein Gefäßumtausch auf die passende 
Größe zu beantragen, da ansonsten die gem. § 2 Abs. 2 dieser Satzung festgesetzten 
Mindestgebühren erhoben werden. 

 
(5) Für die Gestellung der Abfallbehälter, das Einsammeln und Befördern der Bioabfälle 

gemäß § 10 Abs. 6 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Korschenbroich 
beträgt die Gebühr: 

 
 je 120 l Gefäß 52,00 EUR/jährlich 
 je 240 l Gefäß 68,00 EUR/jährlich 
 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der in den §§ 7, 8 und 23 der Satzung über die Abfallentsorgung in 

der Stadt Korschenbroich in der jeweils gültigen Fassung genannte Personenkreis. Meh-
rere Eigentümer und die ihnen Gleichgestellten haften als Gesamtschuldner,  
letztere jedoch nur für den auf sie entfallenden Anteil an der Gebührenschuld. 

 
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum kann die Gebühr für die Gemeinschaft festgesetzt 

werden. Der Gebührenbescheid wird dann an den Verwalter, den die Wohnungseigen-
tümer oder Teileigentümer nach dem Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben,  
gerichtet. 

 Beim Wechsel der Anschlusspflichtigen (§§ 8 und 23 der Satzung über die Abfall- 
entsorgung in der Stadt Korschenbroich) geht die Gebührenpflicht mit Beginn des  
folgenden Monats auf den neuen Anschlusspflichtigen über. Der frühere Anschluss-
pflichtige haftet jedoch gesamtschuldnerisch mit seinem Rechtsnachfolger weiter, so 
lange er nicht die nach § 17 Abs. 2 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Korschenbroich vorgeschriebene Mitteilung abgibt. 
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§ 4 
Entstehung, Fälligkeit und Erhebung der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats, in dem die Abfuhr erstmalig  

erfolgt. Angefangene Kalendermonate werden voll berechnet. 
 
(2) Die gemäß § 2 dieser Satzung zu entrichtenden Gebühren werden durch Gebühren- 

bescheid mitgeteilt und zu einem Viertel des Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai,  
15. August und 15. November fällig und sind an die Stadtkasse zu entrichten. Der  
Gebührenbescheid kann mit einem anderen Abgabenbescheid (Grundsteuer etc.)  
verbunden werden. 

 
 

§ 5 
Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem das Grundstück von 
der Abfallentsorgung schriftlich abgemeldet wird. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren in der Stadt 
Korschenbroich vom 19. Dezember 2001 in der Fassung der 3. Änderung vom 14.12.2007  
außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren in der Stadt 
Korschenbroich wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande- 
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr  
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren  

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
 
Korschenbroich, 19.12.2008 
 
 
 
 
 
(H.J. Dick) 
Bürgermeister 
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